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ÄNDERUNGEN DES VERTRAGES ÜBER DIE BEFÖRDERUNG VON PAKETEN  
ÜBERSICHT DER VERTRAGSÄNDERUNGEN AB 1. JULI 2026 

Der Vertrag über die Beförderung von Paketen wird mit Wirkung zum 1. Juli 2026 wie folgt geändert:  
Vertragsergänzungen/-anpassungen sind unterstrichen dargestellt; Streichungen sind durchgestrichen dargestellt. 

 

ANPASSUNGEN IN DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

Abschnitt Inhaltliche Änderung Hintergrund 

GoGreen Plus  
 

RAHMENBEDINGUNGEN  

Gültig ab 01.07.26:  
◼ Es liegt in der Verantwortung des Absenders zu prüfen, inwieweit das GoGreen-

Plus-Logo sowie die von DHL bereitgestellten Kommunikationsmittel zu 
Werbezwecken in der Kommunikation mit seinen Kunden den gesetzlichen 
Vorgaben zu umweltbezogenen Werbeaussagen entsprechen und inwieweit die von 
DHL bereitgestellten Zertifikate für die Ökobilanz des Kunden und/oder für seine 
Reduktionsziele verwendet werden können. 

◼ Der Absender darf das GoGreen-Plus-Logo sowie die von DHL bereitgestellten 
Kommunikationsmittel zu Werbezwecken in der Kommunikation mit seinen Kunden 
nutzen. Der Absender muss dabei alle Anweisungen von DHL zur Kommunikation 
beachten, ist jedoch in jedem Fall selbst dafür verantwortlich, die geltenden lokalen 
und internationalen Gesetze und Richtlinien in Bezug auf die Kommunikation über 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen gegenüber seinen Kunden und in Bezug auf die 
Zulässigkeit umweltbezogener Werbeaussagen einzuhalten. Der Absender stellt 
DHL von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit seiner 
diesbezüglichen Kommunikation frei. 

◼ DHL haftet nicht dafür, dass zur Verfügung gestellte Logos, Zertifikate oder 
Kommunikationsmittel die gesetzlichen Vorgaben zu umweltbezogenen Angaben 
einhalten. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, für die Verletzung solcher Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Absender regelmäßig vertrauen darf („Wesentliche 
Pflichten“), bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, der Übernahme einer 
Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, für die Haftung aufgrund des 
Produkthaftungsgesetzes sowie für Körperschäden (Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit). 

Ergänzung  
der Rahmen-
bedingungen  

 


